
6.1.1 Bundesbeamtengesetz 

Vom 05.02.2009 (BGBl. I S. 160), in der Fassung der Bekanntmachung  

vom 12.02.2009, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.07.2012 (BGBl. I S. 1583) 

Abschnitt II   Beamtenverhältnis 

§ 7   [Voraussetzungen des Beamtenverhältnisses] 

(1) In das Beamtenverhältnis darf berufen werden, wer  

1.  Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist oder die 

Staatsangehörigkeit  

a)  eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder 

b)  eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 

c)  eines Drittstaates, dem die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union 

vertraglich einen entsprechenden Anspruch auf Anerkennung der Berufsqualifikationen eingeräumt 

haben, 

besitzt,  

2.  die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne 

des Grundgesetzes einzutreten, und 

3. 

a)  die für die entsprechende Laufbahn vorgeschriebene Vorbildung besitzt oder 

b)  die erforderliche Befähigung durch Lebens- und Berufserfahrung erworben hat. 

(2) Wenn die Aufgaben es erfordern, darf nur eine Deutsche oder ein Deutscher im Sinne des Artikels 

116 des Grundgesetzes in ein Beamtenverhältnis berufen werden.  

(3) Das Bundesministerium des Innern kann Ausnahmen von Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2 zulassen, 

wenn für die Berufung der Beamtin oder des Beamten ein dringendes dienstliches Bedürfnis besteht.  

Abschnitt IV   Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis  

Unterabschnitt 1   Allgemeine Pflichten und Rechte  

§ 64   [Eidespflicht, Eidesformel] 

(1) Beamtinnen und Beamte haben folgenden Diensteid zu leisten: „Ich schwöre, das Grundgesetz und 

alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten 

gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe.“  

(2) Der Eid kann auch ohne die Worte „so wahr mir Gott helfe“ geleistet werden.  

(3) Lehnt eine Beamtin oder ein Beamter aus Glaubens- oder Gewissensgründen die Ablegung des 

vorgeschriebenen Eides ab, können an Stelle der Worte „Ich schwöre“ die Worte „Ich gelobe“ oder 

eine andere Beteuerungsformel gesprochen werden.  
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(4) In den Fällen, in denen nach § 7 Abs. 3 eine Ausnahme von § 7 Abs. 1 Nr. 1 zugelassen worden 

ist, kann von einer Eidesleistung abgesehen werden. Sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, hat 

die Beamtin oder der Beamte in diesen Fällen zu geloben, ihre oder seine Amtspflichten gewissenhaft 

zu erfüllen.  

Abschnitt XIII   Übergangs- und Schlussvorschriften  

§ 146   [Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften] 

Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 

Diesen bleibt es überlassen, die Rechtsverhältnisse ihrer Beamtinnen und Beamten und 

Seelsorgerinnen und Seelsorger diesem Gesetz entsprechend zu regeln oder Vorschriften dieses 

Gesetzes für anwendbar zu erklären. 

 


